
Amtliche Mitteilungen 

Durchführung der Verordnung 
über die Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter 

im Land Niedersachsen 

RdErl. d. MK v. 8. 5. 1998 — 203/205-84 102/31— 

— VORIS 20411 01 69 07 001 — 

Bezug: RdErl. v. 27. 6. 1986 (Nds. MBl. S. 602), zuletzt geändert 
durch RdErl. v. 26. 4. 1989 (Nds. MBl. S. 613) 
— VORIS 20411 01 34 07 013 — 

1. Bei der Durchführung der PVO-Lehr I vom 15. 4. 1998 
(Nds. GVBl. S. 399) sind die als Anlage abgedruckten Be- 
stimmungen anzuwenden. 

2. Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft. Gleichzeitig wird der Bezugserlaß aufgehoben. 

An 
das Niedersächsische nt für Lehrämter 
die wissenschaftlichen und künstlerisch-wissenschaftlichen Hoch- 
schulen mit Studiengängen für Lehrämter 
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Anlage or Aufgaben der Arbeit unter Aufsicht gestellt werden 
en, 

3 Beer an Mi Bm Na ren, Kea FR b) nach $ 10 Abs. 3 jeweils ein Mitglied des Prüfungsaus- 

Zu$3: 

1. Die nichtständigen Mitglieder des Prüfungsamts wer- 
den für die Dauer von höchstens drei Jahren bestellt. Ernen- 
nungen zu nichtständigen Mitgliedern während einer lau- 
fenden Amtsperiode gelten nur bis zum Ende der Amts- 
periode. Nach Ablauf der Amtsperiode führen die Mit- 
Den die Amtsgeschäfte weiter, bis Neuernennungen er- 
olgt sind; begonnene Prüfungen können zu Ende geführt 
werden. 
2. Im Prüfungsausschuß für die mündliche Prüfung wird 
ein Mitglied zur oder zum Vorsitzenden bestimmt. Gehört 
dem Prüfungsausschuß ein ständiges Mitglied des Prüfungs- 
amts an, ist dieses zur oder zum Vorsitzenden zu bestim- 
men; anderenfalls wird eine der anderen Personen nach 
Absatz 1 Satz 4 zur oder zum Vorsitzenden bestimmt. Die 
oder der Vorsitzende leitet die Prüfung und ist für ihren 
ordnungsgemäßen Verlauf verantwortlich. 
3. Im Prüfungsausschuß für die mündliche Prüfung sollen 
die fachkundigen Mitglieder Professorinnen oder Profanoi 
ren oder zur Lehre Berechtigte sein. Ausnahmsweise kön- 
nen Lehrerinnen oder Lehrer oder Vertreterinnen oder Ver- 
treter der staatlichen Schulbehörden dem Prüfungsaus- 
schuß als fachkundige Mitglieder angehören; bei der 
Prüfung in den Fächern Evangelische Religion und Katholi- 
a nn Ne nn ne ein Vertreter der 

e dem Prüfun; - 
Be Mitglied angehören. rn 2 

4. Die ständigen Mitglieder des Prüfungsam 
wenn sie nicht selbst den Vorsitz führen, bei et: 
De Las Pre "eye Prüfungen anwesend sein; 

och keine ui i 
den Beratungen teilnehmen. ER RR RR BEER 

Zu$5: 

1. Maßstab für das ordnun ä i ie jewei 
lige Studienordnung und a sendiun se ig 
2. Meldung zu den Prüfungsteilen 

2.1 Das Prüfungsamt gii i itig i Boa durch Ash Termine rechtzeitig in der 

2.2 Meldeunterlagen 
Bei der Meldung zum ersten Prüfungsteil — mit Ausnah- de 5 “ S“ rer sie Prüfung — fügt der Prüfling folgen- 

a) einen Lebenslauf, 
b) ein Paßbild, das nicht älter als ein Jahr ist, 
: den Pen der Hochschulzugangsberechtigung, 
eine lärung, ob und mit welchem E: i . reits früher einer Lahreintspräfung unteren er 

. das darüber ausgestell i ie Miltei Bf Fred nich e e te Zeugnis oder die Mitteilung 

e) das Studienbuch oder entsprechende Nachweise, 
f} Nachweis der bestandenen Zwischenprüfung. 
2.3 Meldung zur fachpraktischen Prüfung 

Der Prüflin, u eine Übersicht über die in dem betref- fend i Pi - RUN Teilstudiengang) besuchten Lehrveranstaltun- 

2.4 Meldung zur Hausarbeit 
2.4.1 Der ng Ai das für die Hausarbeit gewählte Fach ä i . En die gewählte Fachrichtung und ggf. den Teilbe- 

Bei einem Fach einer beruflichen i inen Fachricl i . zusätzlich das Fachgebiet oder den Schwerin ee ” 
2.4.2 Der Prüfling kann ein fachlich ändi itgli des Prüfungsamts angeben, das das Thema elle ar 
2.5 Meldung zu den Arbeiten unter Aufsicht und den 

mündlichen Prüfungen 
a Der Prüfling gibt die Fächer oder Fachrichtungen an. 

en einer beruflichen Fachrichtun; 
2 ch das Fachgebiet oder den Schwerpunkt 
‚5.2 Der Prüfling kann angeben 

a) nach i i Teilbemaugabe der Anlagen 1 bis 5 die Bereiche oder 

gibt er ggf. 
an. 

es jeweiligen Fachs, zu denen die Themen 

  
  

schusses für die mündlichen Prüfungen, 

nach $ 10 Abs. 1 den Schwerpunkt, mit dem er sich für 
die jeweilige mündliche Prüfung besonders beschäftigt 
hat, und die Teilbereiche, in denen er vertiefte Kenntnis- 
se erworben hat, 

d) nach $ 10 Abs. 5 den Ausschluß der Studierenden bei 
der mündlichen Prüfung. 

2.5.3 Der Prüfling fügt bei 

a) den Nachweis der für die Zulassung jeweils erforderli- 
chen Voraussetzungen nach den $$ 26, 33, 42 oder 49, 

b) eine Übersicht über die besuchten Lehrveranstaltungen 
in den einzelnen Fächern (Teilstudiengängen). 

3. Zulassung zu den Prüfungsteilen 
3.1 Die Zulassung ist zu versagen, wenn die nach den 
Nrn. 2.2 bis 2.5.3 erforderlichen Angaben und Unterlagen 
nicht termingerecht vorgelegt werden. Das Prüfungsamt 
kann gestatten, daß sie bis zu einem von ihm zu bestimmen- 
den Termin nachgereicht werden. 
3.2 Das Prüfungsamt teilt dem Prüfling die Entscheidung 
über die Zulassung schriftlich mit. Dabei ist auf die Vor- 

schrift des $ 11 Abs. 3 Satz 4 hinzuweisen. Eine ablehnende 
Entscheidung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfs- 
belehrung zu versehen. 
3.3 Das Prüfungsamt gibt die Prüfungstermine rechtzeitig 
vor Beginn der jeweiligen Prüfungsteile durch Aushang oder 
in anderer geeigneter Weise bekannt. 

Zu $6: 

1. Bei Fächern mit zwei Arbeiten unter Aufsicht ist jede 
ein eigener Prüfungsteil. 
2. Mit den Tabea nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 
Buchst. b und c wird die Prüfung in der Regel abgeschlos- 
sen; diese werden mit Ausnahme der Fälle de Absatzes 4 
innerhalb einer Prüfungsperiode abgelegt. Abweichend 
hiervon können beim Lehramt für Sonderpädagogik die 
Prüfungsteile Arbeit unter Aufsicht und mündliche üfung 
im Langfach oder in den Kurzfächern in einer anderen 
Prüfungsperiode abgelegt werden. 
3. Bei der Meldung zur Prüfung nach Absatz 4 Satz 1 ist 
das Studium an verschiedenen Hochschulen durch Lei- 
stungsnachweise der jeweiligen Hochschule nachzuweisen. 
Dies ist nicht erforderlich, wenn das Studium der besonde- 
ren Fächer an einer Hochschule nicht möglich ist. 

Zu $8: 

1. Thema der Hausarbeit 

1.1 Das Thema für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und 
Realschulen, für Sonderpädagogik sowie an berufsbildenden 
Schulen kann — sofern die Hausarbeit in den besonderen 
Fächern nee aun wird — aus fachwissenschaftlicher oder 
fachdidaktischer Perspektive oder auch aus beiden Perspek- 
tiven gestellt werden. 

c 

1.2 Für das Lehramt an Gymnasien wird ein fachwissen- € 
schaftliches Thema gestellt. Das Thema kann auch ergän- 
zende fachdidaktische Fragestellungen enthalten. 

2. Abfassung der Hausarbeit 
2.1 Die Arbeit muß sprachlich einwandfrei formuliert und 
klar gegliedert sein. 
2.2 Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn 
nach entlehnt sind, müssen unter Angabe der Quellen 
kenntlich gemacht sein. Bei experimentellen oder empiri- 
schen Arbeiten sind ggf. die Namen der Betreuenden und 
der Umfang der Betreuung anzugeben. 
2.3 Der Prüfling hat am Schluß der Arbeit zu versichern, 
daß er die Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als 
die angegebenen Hilfsmittel benutzt hat. Diese Versiche- 
nn auch für beigefügte Zeichnungen, Kartenskizzen, 
bildliche Darstellungen und ähnliches abzugeben. E 
2.4 Die Arbeit ist mit Maschine zu schreiben; sie ist in 
zwei gebundenen Exemplaren abzugeben. 5 

3. Verlängerung der Bearbeitungsfrist, Beantragung eines 
anderen Themas 

3.1 Ein Antrag der oder des vorschlagenden Prüfenden auf 

Verlängerung der Bearbeitungsfrist ist zusammen mit dem 

Thema beim Prüfungsamt einzureichen und zu begründen. 

zu, 

17. Jahrg. 

3.2 Ein Antrag des Prüflings auf Verlängerung der Bearbei- 
tungsfrist ist spätestens zwei Wochen vor deren Ablauf beim 
Prüfungsamt einzureichen. Wird der Antrag damit begrün- 
det, daß der Prüfling arbeitsunfähig erkrankt ist, entfällt die 
zweiwöchige Antragsfrist; eine ärztliche Bescheinigung 
über Beginn und voraussichtliche Dauer der Krankheit ist 
beizufügen. Die Entscheidung über den Antrag ist unverzüg- 

lich zu treffen und dem Prüfling mitzuteilen; eine Ableh- 
nung ist zu begründen. 
3.3 Beantragt der Prüfling ein anderes Thema, ist Nr. 2.4 
zu $ 5 anzuwenden. 

Zu $9: 

1. Themenstellung 

1.1 Das Prüfungsamt stellt für jedes Lehramt auf Vorschlag 

der fachlich zuständigen Prüfenden für das jeweilige Fach. 
dessen Bereiche oder Teilbereiche an einem Standort diesel- 
ben Themen oder a, Diese sollen in ihrer Gesamt- 
heit eine hinreichende Breite in den fachlichen Anforderun- 
en erkennen lassen und Bezug zum Lehrangebot der jewei- 
igen Hochschule haben. 

1.2 Ist für ein Fach, das in der betreffenden Anlage der 

PVO-Lehr I gegliedert ist, keine Wahl der Bereiche oder 
Teilbereiche vorgesehen, sind alle Bereiche bei der Aufga- 
benstellung etwa gleichgewichtig zu berücksichtigen. 

1.3 Sind in der betreffenden Anlage für ein Fach verschie- 
dene Verfahren der Aufgabenstellung vorgesehen, entschei- 
det jeweils das Prüfungsamt. 
1.4 Die Themen der Arbeiten unter Aufsicht in den Unter- 
richtsfächern der Lehrämter an Grund-, Haupt- und Real- 
schulen, für Sonderpädagogik und an berufsbildenden 
Schulen können aus fachwissenschaftlichen, fachdidakti- 
schen oder auch aus beiden Perspektiven gestellt werden. 
Sind in den Anlagen der PVO-Lehr I zu den Arbeiten unter 
Aufsicht nur die fachwissenschaftlichen Bereiche für die 
Auswahl der Themenstellung genannt, ist eine Bearbeitung 
dennoch aus einer der genannten Perspektiven möglich. Für 
die Unterrichtsfächer des Lehramts an Gymnasien werden 
fachwissenschaftliche Themen gestellt, dabei kann die Be- 
rücksichtigung fachdidaktischer Aspekte verlangt werden. 
In der chen Fachrichtung bezieht sich die 
Arbeit unter Aufsicht auf den Grundlagenbereich oder ei- 
nen der Kompetenzbereiche. 

1.5 In den neueren Fremdsprachen können bei den Vor- 
schlägen für die Arbeit unter Aufsicht auch Lektorinnen 
und Lektoren herangezogen werden. 

2. Hilfsmittel 
Das Prüfungsamt regelt die Benutzung von Hilfsmitteln. 

3. Aufsicht 
Das Prüfungsamt regelt die Aufsicht. Die Aufsichtführen- 

den brauchen nicht Mitglieder des Prüfungsamts zu sein. 

Zu $ 10: 

1. In der mündlichen Prüfung sind vom Prüfling mitge- 1. In der mündl chem Sek Ken 
nicht zugelassen. 

2. Den Zuhörenden ist es untersagt, während der münd- 
lichen Prüfung Aufzeichnungen anzufertigen. 

Zu$ 11: 

1. Bewertung der Hausarbeit 

1.1 Verstöße gegen die in Nr. 2.1 zu $ 8 aufgeführten 

Anforderungen sind bei der Bewertung zu berücksichti 

1.2 Sind Arbeiten ganz oder teilweise in einer Fremdspra- 

che abgefaßt, ist dies bei der Notengebung zu berücksich- 

tigen. 

1.3 Bei experimentellen oder empirischen Arbeiten müs- 

sen ggf. Art und Umfang der Betreuung im Gutachten und 

bei der Bewertung berücksichtigt werden. 

2. Bewertung der Arbeit unter Aufsicht 

Eines der fachkundigen Mitglieder für die Bewertung der 

Arbeit unter Aufsicht kann bei den Arbeiten in den neueren 

Fremdsprachen eine Lektorin oder ein Lektor sein. 

3. Bewertung der mündlichen Prüfung und der fachprakti- 

schen Prüfung 

Die Noten sollen einvernehmlich festgesetzt werden. Eine 

rechnerische zu nur ausna 'eise und nach 

vorausgegangener eingehender Beratung erfolgen. 
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4. Sind Prüfungsteile und Teilprüfungen nicht bestanden, 
wird die Prüfung fortgesetzt. Dies gilt nicht für die Wieder- 
holungsprüfung. sofern feststeht, daß die Prüfung endgültig 
nicht bestanden ist. 
5. Die Bekanntgabe der Noten für die einzelnen Prüfungs- 
teile erfolgt in der Regel mündlich. 

Zu$ 13: 

1. Das Prüfungsamt bestimmt. wann sich der Prüfling frü- 

hestens zur Wiederholung eines Prüfungsteils elaen kann 
und teilt ihm mit der Mitteilung über das Nichtbestehen 
diese Entscheidung schriftlich mit. 
2. Eine Meldung zur Wiederholungsprüfung ist nicht an 
die üblichen vom Prüfungsamt festgesetzten Meldetermine 
gebunden. Ist die anaert zu wiederholen, ist mit der 
erneuten Meldung zur Prüfung das Thema dafür zu bean- 
tragen. 

3. Das Prüfungsamt entscheidet, welche Unterlagen der 
erneuten Meldung beizufügen sind. 
4. Eine Wiederholung findet nach den Bestimmungen für 
den ersten Prüfungsversuch statt. Aufgabenstellungen, die 
sich eng an bereits bearbeitete Themen anschließen, sind 
nicht gestattet. 
5. In der Prüfung für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen kann auf Äntrag des Prüflings jede Wiederholungs- 
prüfung eines Fachs der beruflichen Fachrichtung mit Aus- 
nahme der Didaktik der beruflichen Fachrichtung auch in 
einem anderen Fach derselben beruflichen Fachrichtung 
durchgeführt werden; mit dem Wechsel des Fachs kann 
auch ein Wechsel des Fachgebiets verbunden sein. Die 
Gesamtzahl der möglichen Prüfungsversuche erhöht sich 
dadurch nicht. 

Zu $ 15: 

1. Aus einer Ersten en ee für ein Lehramt oder 
einer theologischen Abschlußprüfung oder einer gleichwer- 
tigen theologischen Prüfung oder einer Diplom- oder Magi- 
sterprüfung auf Grund eines universitären oder gleichge- 
stellten Studiengangs werden Prüfungsfächer und Prüfungs- 
teile angerechnet, wenn sie denen der Prüfung für das 
jeweilige Lehramt fachlich gleichwertig sind. 

2. An Stelle der Hausarbeit wird eine Dissertation sowie 
eine auf Grund eines universilären oder gleichgestellten 
Studiengangs angefertigte und mit mindestens „ausrei- 
chend“ bewertete Diplomarbeit, Magisterarbeit oder theolo- 
gische Abschlußarbeit Pemept wenn sie nach ihrem 
Gegenstand als Ersatz für die Hausarbeit anzusehen ist. Für 
das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen gilt dies 
auch für eine Hausarbeit für ein anderes Lehramt. Für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen gilt dies auch für eine 
Hausarbeit für das Lehramt an Gymnasien. Für das Lehramt 
an Gymnasien gilt dies auch für eine Hausarbeit für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen, sofern sie den Bestim- 
mungen der Nr. 1.2 zu $ 8 entspricht. 
3. Beim Lehramt an G i auf die Prüfung 
in Pädagogik und Psychologie Prüfungen angerechnet, die 
im Rahmen einer anderen Ersten Staatsprüfung für ein 
Lehramt abgelegt wurden. 
4. Beim Lehramt an berufsbildenden Schulen werden auf 
die Fächer der beruflichen Fachrichtung auch die an Fach- 
hochschulen im Rahmen eines erfolgreich abgeschlossenen 
Studiums erbrachten Studienleistungen angerechnet, wenn 
sie fachlich gleichwertig sind. 
5. Defizite in der Fachdidaktik sind durch Nachweise der 
erfolgreichen Teilnahme an henden Lehrveranstal- 
tungen auszugleichen. 
6. Die Anrechnung setzt einen Antrag des Prüflings vor- 
aus. 
7. Es können auch bestandene gleichwertige Prüfungsteile 
und Teilprüfungen aus einem noch nicht abgeschlossenen 
Prüfungsvorgang oder aus nicht bestandenen Prüfungen an- 
gerechnet werden. 
8. Bei der Anrechnung wird die entsprechende Note über- 
nommen. 

  

P 

Zu den $$ 16 und 17: 

Bei der re und Zulassung ist entsprechend den 

Bestimmungen für die Erste Staatsprüfung zu verfahren. Der 
Meldung ist zusätzlich das Zeugnis der Ersten Staatsprüfung 

und ggf. auch das der Zweiten Staatsprüfung beizufügen. 
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Zu$ 18: 

1. Wird vor Ablauf der Prüfung festgestellt, daß die vom 
Prüfling nach Nr. 2.3 zu $ 8 abgegebene Versicherung 
unwahr ist, wird der Prüfungsteil Hausarbeit mit „ungenü- 
gend“ benotet. 

2. Das Prüfungsamt kann den Zeitpunkt der Wiederholung 
Elan: sie muß nicht in A ıben Prüfungsperiode er- 
folgen. 

Zu $ 23: 

Die Aufzeichnung über den Inhalt der Akten oder die 
Anfertigung auszugsweiser Abschriften der Beurteilungen 
sind zu gestatten. Die Anfertigung von Fotokopien ist nur 
zulässig, wenn nicht andere Interessen entgegenstehen. 

Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 

form abgeleistet werden, die dem gewählten Schwer- 
punkt entspricht. 

5. Die erfolgreiche Teilnahme wird bescheinigt, wenn 

a) die Teilnahme und Mitarbeit in den Begleitseminaren 
regelmäßig erfolgte, 

b) die Vorbereitung der Unterrichtsstunden zumindest aus- 
reichend war, 

Zu $ 34: 

In den Fächern Kunst und Sport sind die Bestimmungen 
zu $ 27 anzuwenden. 

Zu $ 39: 

Die Meldung zur Prüfung inı zweiten Fach ist nicht an die 
üblichen vom Prüfungsamt festgesetzten Termine gebun- 

3. Nr.4 zu $ 13 ist anzuwenden. Zu $ 24: c) ein Se ARE URERENR genügender Praktikumsbericht den. a : x A . z vorgelegt wurde, = & : Anträge auf abweichende Fächerverbindungen sind je- 3 a : Lehramt für Sonderpädagogik 
Zu $ 19: elle individuell zu begründen. Besondere (OR Kan d) keine erheblichen Bedenken dagegen bestehen, daß die ERRURBOBL 1. Ein Rücktritt ohne Genehmigung Io! in der Regel auch 
dann vor, wenn der Prüfling einen Prüfungsteil, eine Teil- 
Penlung oder eine Prüfungsleistung ohne ausreichende und 

insbesondere in außerschulischer Vorbildung oder im 
Wechsel des ee oder des Studienorts liegen. Der 
Einsatz als Klassenlehrerin oder Klassenlehrer soll möglich 

unterrichtspraktischen Fähigkeiten eine spätere erfolg- 
reiche Tätigkeit im Lehrberuf erwarten lassen. 

6. Indem Unterrichtsfach oder in einem der Unterrichtsfä- 

Zu $ 42: 

1. Die Zulassung kann erfolgen ü i j f ii sein. cher, in dem das Fachpraktikum nicht abgeleistet wird, soll a) zur fachpraktischen Prüfung in der Regel am Ende des ae Pe a die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung zum Planen, dritten Semesters, in Sport in der Regel am Ende des 2. Die Entscheid: übe, 4 Rücktrittsantrag ist Zu $ 26: Durchführen und Auswerten des Unterrichts nachgewiesen zweiten Semesters, 
Zöglich ee a a Borkling schriflich oreeukalenı ä 

werden. b) zur Arbeit unter Aufsicht und zur mündlichen Prüfung eine Ablehnung ist zu begründen. 
3. Wird der Rücktritt von einem Era oder einer enfnoaiat 27 tscheidet das Prüfung 
Fi & 9 

wann die Prüfung fortzusetzen ist. 

1. Die Zulassung kann erfolgen 

dritten Semesters, in Sport in der Regel am Ende de) 
zweiten Semesters, 

a) zur fachpraktischen Prüfung in der Regel am Ende :@ 
7. Nachweise der erfolgreichen Teilnahme zu Informa- 
ions- und Kc ikatic hnol )gien, zur ästh hen 

ildung und zu fächerübergreifenden Lernfeldern können 
rundsätzlich in allen Fächern erworben werden. Sie kön- 

im Langfach oder in den Kurzfächern in der Regel am 
Ende des sechsten Semesters, 
zur Hausarbeit in der Regel am Ende des siebten Seme- 
sters, 

c 

b) zur Hausarbeit in der Regel am Ende des sechsten Se- nen ggf. gleichzeitig auf die zu erbringenden Nachweise in d) zur Arbeit unter Aufsicht in einer sonder ädagogischen mesters, 
einem Fach ee net werden. $ Fachrichtung und zu den mündlichen Prü: ungen in Päd- 

Zu $ 21: c) zu den Arbeiten. unter Aufsicht und den mündlichen a) Ästhetische Bildung zielt auf die Wahrnehmungs- und 1. Die Niederschriften über die fachpraktische Prüfung 
und die mündliche Prüfung müssen enthalten 
a) das Fach der Prüfung, 
b) den Namen des Prüflings, 
c) die Namen der Mitglieder des Prüfungsaussschusses, 
d) die Namen weiterer anwesender Mitglieder des Prü- 

fungsamts und sonstiger aus dienstlichen Gründen an- 
wesender Personen, 

e) die Namen der studentischen Zuhörerinnen und Zu- 
hörer, rar 

f) das Datum und die Uhrzeit von Beginn und Ende der 
Prüfung, 

8) die Gegenstände der Prüfung und deren Verlauf, 
h) die wesentlichen Gründe der Bewertung und 
i) die erteilte Note. 
2. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Prüfungs- 
ausschusses zu unterschreiben. 
3. Die Niederschrift über die Arbeit unter Aufsicht ist von der Aufsichtführenden oder dem Aufsichtführenden zu fer- tigen und zu unterschreiben; sie muß Angaben enthalten über 

a) das Fach der Prüfung, 
b) die Namen der Prüflinge, 

Prüfungen in der Regel am Ende des siebten Semesters. 
2. Der Nachweis über ein Sozial- oder Betriebspraktikum 
gilt als erbracht, wenn die Teilnahme von Einrichtungen 
oder Betrieben außerhalb der Hochschule bescheinigt ist. 
Das Praktikum findet in der Regel als Blockpraktikum in der 
vorlesungsfreien Zeit des Semesters statt. 

Ist Sport Langfach und Arbeit/Wirtschaft, Hauswirtschaft 
oder Technik nicht weiteres Langfach, ist das Praktikum 
nach Satz 1 Nr. 1 in einem Sportverein (Vereinspraktikum), 
in dem die Studierenden nicht Mitglied sind, abzuleisten, 
der folgende Voraussetzungen erfüllt: Mehr-Sparten-Verein 
mit unterschiedlichen ziel- und altersgruppenbezogenen 
Angeboten sowie hauptamtlicher Verwaltung oder Einsatz 
einer hauptberuflichen Sportlehrkraft oder ‚ewährleistung 
einer ganztägigen praktikumsbegleitenden Betreuung durch 
ein Vorstandsmitglied 

3. Folgende Tätigkeiten können auf Antrag als dem Sozial- 
oder Betriebspraktikum gleichwertig anerkannt werden: 
a) eine abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf, 
b) eine mindestens einjährige Vollzeittätigkeit oder ein ein- 

jähriges Ganztagspraktikum in Betrieben oder sonstigen 
a ltingen, die nicht länger als sechs Jahre zurück- 
iegen, 

en sowie die Entwicklung von Quali- 
tätskriterien und Urteilsfähigkeit. 

age Lernfelder ergeben sich aus dem 
Bildungsauftrag des NSchG. Hierzu gehören z. B. Europa 
im Unterricht, Erziehung zur es ler 
Geschlechter, Interkulturelle Bildung, Gesundheitsförde- 
rung, Friedenserziehung, Medienerziehung, Umweltbil- 
dung, Neue Technologien. 

8. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsarbeit von bis zu drei 
Studierenden und ist einem Fach zuzuordnen. Es soll sich 
in der Regel nicht über mehr als zwei Semester erstrecken, 
bis zu zwei Nachweise der erfolgreichen Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen können integriert werden. Die Ergeb- 
nisse des Projekts werden von den Studierenden in einem 
schriftlichen Projektbericht zusammengefaßt. Über Verlauf 
und Ergebnis des Projekts erfolgt ein Gespräch. 

b 

Zu $ 27: 

1. ‘Gehören die im Fach Kunst vorgelegten Studienarbeiten 
unterschiedlichen Bereichen an, wird erforderlichenfalls 
eine entsprechende Zahl fachkundiger Prüfungsausschüsse 
gebildet; die für die Präsentation zu erteilende Note wird 
gemäß $ 11 Abs. 5 rechnerisch ermittelt. 
2. Im Fach Sport hat jede fachpraktische Teilprüfung ei- 
nen eigenmotorischen und einen theoretischen Anteil. 

a gik bei sonderpädagogischem Förderbedarf, in Psy- 
chologie bei sonderpä en Förderbedarf und in 
den sonderpädagogischen achrichtungen in der Regel 
am Ende des achten Semesters. 

2. Für das sonderpädagogische Sozialpraktikum gelten die 
Nrn. 2 und 3 zu $ 26 mit Ausnahme der Regelungen zum 
Fach Sport entsprechend. 

3. Das förderdiagnostische Praktikum wird an der Sonder- 
schule oder an einer außerschulischen Behinderteneinrich- 
tung mit lehrpersonenbezogenen Lerngruppen abgeleistet. 
Nr. 4 zu $ 26 gilt entsprechend. 
4. Zumindest eines der sonderpädagogischen Schulprakti- 
ka ist an einer Sonderschule abzuleisten. Im übrigen sind 
die Nrn. 4 und 5 zu $ 26 anzuwenden. 

Zu $45 

Die Bestimmung zu $ 30 gilt entsprechend. 

Zu $ 46: 

Zu Absatz 3 gilt die Bestimmung zu $ 39 entsprechend. 

Lehramt an berufsbildenden Schulen 

Zu $ 49: 

1. Die Zulassung kann erfolgen R ; 5 c) ein Sozial- oder Betriebspraktikum von gleicher Dauer, Die Teilprüfungen können schwerpunktmäßig Teile des a) zur fachpraktischen Prüfung in Sport in der Regel am 

c) Daten ua Ühtzeil von Beginn und Abgabe der einzel- das in einen anderen Studien- oder Ausbildungsgang jeweiligen Erfahrungs- und Lernfeldes besonders berück- Ende de zweiten mei in Kunst und Musik’in der 
d) die Siteordmn Kr eingebunden ist, sichtigen. Regel am Ende des vierten Semesters, 2 d) die selbständige Führung eines Haushalts mit verant- b) zur Hausarbeit in der Regel am Ende des siebten Se- 
e) ggf. besondere Vorkommnisse. 

Zu $ 22: 

1. Das Prüfungsamt stellt auf Antrag eine Bescheinigung 
aus: 
a bei einem Hochschulwechsel über einen bestandenen Prüfungsteil oder eine bestandene Teilprüfung, 
über die Prüfung im ersten Unterrichtsfach nach $ 39 und in den drei ersten Prüfungsfächern nach $ 46, 

€) über die Prüfungen nach $ 6 Abs. 4, 

b 

wortlicher Betreuung mindestens einer erziehungsbe- 
dürftigen oder Pflege einer pflegebedürftigen Person. Die 
Erziehungsbedürftigkeit ist durch Geburtsurkunde, die 

Pfle; ebedürftigkeit durch eg ne: der Pflegekasse 
nachzuweisen. Die selbständige Führung des Haushalts 
und tatsächliche Betreuung oder Pflege durch die An- 
tragstellende oder den Antragstellenden selbst ist durch 
Erklärung glaubhaft zu machen. i 

Tätigkeiten, die auf Grund von Rechtsverpflichtungen gelei- 
stet werden (z. B. Grundwehrdienst, Zivildienst), werden 
nicht als gleichwertig anerkannt. Bei Tätigkeiten, die nicht 

Zu $30 

ch abgelegt werden. Im Kurzfach wird auch eine Arbeit 
nter Aufsicht gefordert. 

@:: ERROR kann im Langfach oder Kurz- 

Lehramt an Gymnasien . 

Zu $ 31: 

Die Bestimmungen zu $ 24 sind anzuwenden. 

mesters, 

c) zu den Arbeiten unter Aufsicht und zu den mündlichen 
Prüfungen in der Regel am Ende des achten Semesters. 

2. Die Schulpraktika werden an öffentlichen berufsbilden- 
den Schulen oder an anerkannten Ersatzschulen — in der 
Regel an Berufsschulen und in Klassen der jeweiligen beruf- 
lichen Fachrichtung — in der beruflichen Fachrichtung und 
im Unterrichtsfach abgeleistet. Tritt Sonderpädagogik an die 
Stelle eines Unterrichtsfachs, werden die Praktika im ent- 
sprechenden Umfang vor allem in Klassen des Berufsvorbe- . R Een* Ag. Zu $33: reitungsjahres sowie im weiteren in Klassen des Berufs- 

d) in besonderen Fällen. fanztägig es ist eine Te 1. Die Zu inahi Beupeahtes und in Klassen, die keinen schulischen 
2 e ni ätigkeit — umgerechnet — > . in; n erfolgen istet. 

2. Das Prüfungsamt stellt auf Antrag ein Zeugnis über die hend längere ZuiEie An hr B 8 Abschluß eriordern, abgeleistet Erweiterungsprüfungen in allen nach $ 47 Abs. 1 Nr. 2 erforderlichen Fächern einer weiteren beruflichen Fachrich- tung aus. 

chend längere Zeit in Anspruch genommen hat. 

4. Die Schulpraktika sind das Allgemeine Schulpraktikum 
und das Fachpraktikum in einem Unterrichtsfach. 

a) zur fachpraktischen Prüfung in Sport in der Regel am 
Ende des zweiten Semesters, in Kunst und Musik in der 
Regel am Ende des fünften Semesters, 

a) Sie finden in der Regel als Blockpraktika in den vorle- 
sungsfreien Zeiten der Semester statt; eines der Schul- 
raktika kann ge oder teilweise verteilt auf einzelne 

. 7 eh { ER 2 b) zur Hausarbeit in.der Regel am Ende des siebten Seme- age während der Vorlesungszeit stattfinden. 
3. FR ittei i i AK s Is Blockpraktika in den vorle > . : 8‘ & he Heer een ee " Speeen De Statt; eines der ng Rezi re ns iu $ 4 Abs. 2 in der b) rs I er: von der Hochschule vorbereitet, ; i ilwei i i Ss chsien an begleitet und nachbereitet. 

\ i ittei En i praktika kann ganz oder teilweise verteilt auf einzelne E x BP: 8 Belt und von der Pranidnhnesheinigung werden gesie- Tage während der Vorlesungszeit stattfinden. Braten Arbeiten unter Aufsicht und zu den mündlichen | Nr. 5 zu $ 26 ist anzuwenden. Prüfungsamts oder einem von ihr oder ihm beauftragten b) Schulpraktika werden von der Hochschule vorbereitet, in Kan Make Fall des $ A ALE m der Regel 3. Die Nrn. 7 und 8 zu $ 26 sind anzuwenden. Mitglied des Prüfungsamts unterzeichnet. Als Datum des begleitet und nachbereitet. FR am Ende des siebten Semesters. Zeugnisses ist der Tag der Benotung des letzten Prüfungs- c) Die Schulpraktika werden an der Grundschule, Orientie- 
Zu $ 50: 

teils einzusetzen. Der schriftliche Bescheid ist mit ei Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. oe   rungsstufe, Hauptschule, Realschule oder einer en 
schule abgeleistet. Eines der Praktika soll in einer Schul- 

2. Zumindest das Fachpraktikum ist am Gymnasium abzu- 
leisten. Im übrigen sind die Bestimmungen zu $ 26 entspre- 
chend anzuwenden.   In den Fächern Kunst und Sport sind die Bestimmungen 

zu $ 27 anzuwenden. 
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Zu $ 53: 

Für eine Erweiterungsprüfung in einem Fach einer weite- 
ren beruflichen Fachrichtung sind die in Anlage 4, Dritter 
Teil, geforderten Nachweise der erfolgreichen Teilnahme an 
den Lehrveranstaltungen des Grundstudiums dieser Fach- 
richtung und der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an 
einer Lehrveranstaltung des gewählten Fachs erforderlich. 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

Zu $ 54: 

Die Ausnahmegenehmigung nach Absatz 1 Satz 2 gilt als 
erteilt, wenn die Meldung zur Prüfung bis spätestens zu 
folgenden Terminen erfolgt: 

a) Lehramt an Grund- und Hauptschulen im Sommerseme- 
ster 2002, 

b) Lehramt an Realschulen im Wintersemester 2002/3, 

c) Lehramt an Sonderschulen im Sommersemester 2003, 

d) Lehramt an Gymnasien im Sommersemester 2003, in 
Kunst und Musik im Fall des $ 4 Abs. 2 im Winterseme- 
ster 2002/3, 

Lehramt an berufsbildenden Schulen im Sommerseme- 
ster 2003. 

e 

Zu den Anlagen 1 bis 5: 

1. Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an Lehrveranstal- 
tungen 

1.1 Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung 
setzt eine mindestens ausreichende Einzelleistung voraus, 
die in der Regel schriftlich erbracht wird, z. B. als Arbeit 
unter Aufsicht, Seminarvortrag mit schriftlicher Ausarbei- 
tung, Hausarbeit. Protokolle über den Verlauf von Lehrver- 
anslaltungen reichen nicht aus. A 

1.2 Der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme soll von 
einer oder einem zur Lehre Berechtigten unterzeichnet sein 
und folgende Angaben enthalten: 
a) das Lehramt, 

b) Art und Gegenstand der vom Prüfling erbrachten Lei- 
stung. 

Amtliche Mitteilungen 

  

2. Nachweis weiterer Zulassungsvoraussetzungen 

2.1 Kenntnisse in einer Fremdsprache werden nachgewie- 
sen durch 

a) das Abiturzeugnis, 2 

b) im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach 
vierjährigem Unterricht nachgewiesene mindestens aus- 
reichende Leistungen in der jeweiligen Sprache, 

c) ein Abschlußzertifikat der Volkshochschule, 
d) die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltun; 

einer Hochschule, die mindestens Kenntnisse nac| 
Buchstabe b vermittelt, 

gr über die mindestens zweijährige Teilnahme 
an dem in der jeweiligen Sprache geführten Unterricht 
einer ausländischen Schule oder 

f) weitere Zeugnisse, die Kenntnisse belegen oder ein- 
schließen, die mindestens denen nach Buchstabe b ver- 
gleichbar sind. 

2.2 Fachbezogene Sprachkenntnisse 

Fachbezogene Sprachkenntnisse werden ® 

urc! 

e 

durch die erfolgreiche Teilnahme an zu ihrem Erwerb 
gerichteten Lehrveranstaltungen einer Hochschule, d 
einen der in Nr. 2.1 aufgeführten.Nachweise oder durch den 
Nachweis über das Kleine Latinum, das Latinum, das Große 
Latinum oder das Graecum. 
2.3 Labor-, Maschinen- und Geräteschein, Maschinen- 

schein, Medienschein 
Der Nachweis wird durch die Hochschule ausgestellt. 

3. Beim Studium einer modernen Fremdsprache wird ein 
mindestens dreimonatiger ausbildungsrelevanter Auslands- 
aufenthalt im jeweiligen Sprachgebiet dringend empfohlen. 
Auf die Programme der Europäischen Union wird besonders 
hingewiesen. 

4. In der fachpraktischen Prüfung können nur Instrumen- 
te, Erfahrungs- und Lernfelder, Wahlgebiete oder Bereiche 
gewählt werden, in denen der Prüfling an der Hochschule 
ausgebildet worden ist. 

In den Fächern Kunst und Gestaltendes Werken ist die 
jeweilige Bearbeitungszeit für die künstlerisch-praktischen 
oder gestalterisch-praktischen Aufgaben je nach erforder- 
lichem Zeitaufwand festzulegen und mit der Themenstel- 
lung bekanntzugeben. 
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